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Der kommunale Haushaltsplan, 4. Teil

Die Anlagen des Haushaltsplans

Fi 13
(Finanzen)

1. Allgemeine Einleitung

Dem Haushaltsplan sind eine Reihe von (Pflicht-) Anlagen beizufügen. Diese sollen über die Entwicklung der Finanzlage, über
ihre wichtigsten Vorhaben und deren Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft sowie über ihre wirtschaftliche Be-
tätigung unterrichten. Für die Beratung des Haushaltsplans im Gemeinderat und seinen Ausschüssen sind die Anlagen notwen-
dige Unterlagen. Außerdem erleichtern sie den Bürgern und Aufsichtsbehörden die Information.

1.1 Der Unterschied zwischen Bestandteilen und Anlagen

Der Unterschied zwischen den Bestandteilen und den Anlagen besteht darin, dass die Anlagen dem Haushaltsplan nur beizu-
fügen sind. Die Bestandteile sind hingegen mit dem Haushaltsplan derart eng verbunden, dass Änderungen bei diesen auch
zugleich Änderungen des Haushaltsplans und in der Regel damit auch Änderungen der Haushaltssatzung sind.

1.2 Die Rechtsgrundlagen

Welche Unterlagen dem Haushaltsplan als Anlagen im Einzelnen beizufügen sind, wird durch § 2 Abs. 2 GemHVO-RhPf wie
folgt enumerativ aufgelistet:

■ der Vorbericht,
■ der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
■ eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
■ eine Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite),
■ eine Übersicht über den voraussichtlichen Bestand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,
■ die Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführten

werden,
■ die Jahresabschlüsse, Lageberichte und Berichte über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung für die Unterneh-

men und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
■ Budgetübersicht.

In NRW kommen noch als Pflichtanlagen hinzu (§ 2 Abs. 2 GemHVO NRW):

■ Der Stellenplan (in anderen Bundesländern Bestandteil des Haushaltsplanes, siehe Wegbeschreibung Fi 12),
■ eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften,
■ eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und
■ eine Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze für kreisfreie Städte.

Es ist der Gemeinde freigestellt, daneben noch weitere Anlagen dem Haushaltsplan beizufügen, z.B. Übersichten über den
Stand des Vermögens. Die Anlagen haben im Einzelnen unterschiedliche Bedeutung für die Haushaltswirtschaft. Der
Stellenplan z. B. stellt eine unverzichtbare Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten dar. Der Finanzplan bildet
zusammen mit den Ansätzen des Vermögenshaushalts die Grundlage für die Untersuchungen über die Frage, ob und inwie-
weit in den folgenden Jahren die Finanzierung vermögenswirksamer Maßnahmen gesichert ist. Auch für die kreditpolitischen
Entscheidungen kann auf den Finanzplan nicht verzichtet werden. Die übrigen Anlagen haben vorwiegend informatorische
Bedeutung. Soweit für die Anlagen nicht ausdrücklich an anderer Stelle eine Beschlussfassung durch den Rat vorgeschrieben
ist, werden sie in ihrer Eigenschaft als Anlage zum Haushaltsplan im Gegensatz zu den Bestandteilen des Haushaltsplans nicht in
die Beschlussfassung über den Haushaltsplan einbezogen.

Für die Anlagen sind zum Teil verbindliche Muster vorgeschrieben.
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2. Der Vorbericht

Die Vorschriften über den Vorbericht, die im Einzelnen in § 3 GemHVO-RhPf geregelt sind, bauen auf den Erfahrungen auf,
die mit den Vorberichten der Vergangenheit gemacht wurden. Sie stellen neben der Darstellung der allgemeinen finanzwirt-
schaftlichen Entwicklungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft die voraussichtliche Entwicklung der Finanzkraft, die
Folgekosten der Investitionen und den Vergleich mit dem Finanzplan in der Vordergrund.

Soweit die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen hat, weil der Haushaltsausgleich nicht gesichert ist, ist in
dem Vorbericht auch die Ausgestaltung der Konsolidierungslinie darzustellen.

Haushaltsrechtliche Folgerungen ergeben sich aus dem Vorbericht nicht. Seine Bedeutung liegt im Wesentlichen darin, dass er
die Verwaltung zwingt, die finanzwirtschaftliche Entwicklung darzustellen und die Folgerungen aus den finanzwirtschaftli-
chen Plänen für die Haushaltswirtschaft der künftigen Jahre herauszustellen, und dass er dem Rat die Möglichkeit gibt, sich
an Hand des Vorberichts über die Finanzlage der Gemeinde zu unterrichten und daraus Schlüsse für die finanzwirtschaftli-
chen Entscheidungen zu ziehen. Da er als Anlage zum Haushaltsplan öffentlich auszulegen ist, hat auch die Öffentlichkeit die
Möglichkeit, sich über die Finanzlage der Gemeinde, die finanzwirtschaftlichen Pläne und ihre Auswirkung im Einzelnen zu
unterrichten.

3. Der Stellenplan

Der Stellenplan ist die Grundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Zahl der Bediensteten, die
zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind, für ihre Zuordnung zu den einzelnen Besoldungs- und Vergütungsgruppen und,
zusammen mit der Stellenübersicht, für die Aufteilung der Dienstkräfte auf die einzelnen Dienststellen nach der Ordnung des
Gliederungsplans. Nach den im Haushaltsjahr voraussichtlich zu besetzenden Stellen des Stellenplans richtet sich die Höhe der
zu veranschlagenden Personalausgaben und ihre Aufteilung auf die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte. In den meisten
Bundesländern ist der Stellenplan aufgrund seiner Bedeutung nicht Anlage, sondern Bestandteil des Haushaltsplanes (vgl. Weg-
beschreibung Fi 12).

4. Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

4.1 Was ist eine Verpflichtungsermächtigung?

Unter dem Begriff der „Verpflichtungsermächtigungen“ versteht man die im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, Ver-
pflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen, durch die die
Gemeinde in künftigen Jahren belastet wird. Verpflichtungsermächtigungen sind nur zulässig, wenn die Finanzierung der aus
ihrer Inanspruchnahme entstehenden Ausgaben in den künftigen Haushaltsjahren gesichert erscheint. In der Regel dürfen sie
nur zu Lasten der dem Haushaltsplan folgenden drei Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefällen darüber hinaus bis zum
Abschluss der Maßnahme. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde, soweit zur Finanzierung der künftigen Ausgaben Kredite aufgenommen werden müs-
sen (§ 102 Abs. 4 GemO RhPf).

4.2 Über den Inhalt der Übersicht

Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen muss erkennen lassen, in welcher Höhe aus der Inanspruchnahme
von Verpflichtungsermächtigungen in späteren Jahren voraussichtlich Ausgaben erwachsen werden und auf welche Jahre sich
diese Ausgaben verteilen. Durch das Eingehen von Verpflichtungen auf Grund der Verpflichtungsermächtigungen werden
Ausgabemittel der Jahre, in denen Ausgaben aus den Verpflichtungen fällig werden, vorweg belastet. Ob die Ausgaben auf
Grund der eingegangenen Verpflichtungen geleistet werden können, ergibt sich aus der Finanzplanung. Aus den in den ein-
zelnen Jahren im Haushaltsplan erteilten Verpflichtungsermächtigungen lässt sich noch nicht ohne weiteres übersehen, welche
Verpflichtungen die späteren Jahre belasten. Die Belastungen erwachsen erst aus den tatsächlich in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen. Wichtig ist dabei auch die Aufteilung der zu erwartenden Ausgaben auf die einzelnen Haus-
haltsjahre. Die Übersicht über die in den einzelnen Jahren aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben vermittelt die für haushaltswirtschaftliche Entscheidungen über die Höhe der zu veranschlagenden Ausgaben und
die Erteilung weiterer Verpflichtungsermächtigungen notwendigen Erkenntnisse. Das Muster ergibt sich aus Anlage 1. Das
Muster schreibt vor, dass die voraussichtlich fälligen Ausgaben für die dem Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahre entspre-
chend dem Zeitraum für die Finanzplanung anzugeben sind. Der Zweck der Übersicht liegt darin, der Gemeinde einen Über-
blick zu geben, was an Belastungen aus eingegangenen Verpflichtungen in künftigen Jahren auf sie zukommen wird. Es ist
deshalb notwendig, in der Übersicht nicht nur die voraussichtlichen Ausgaben anzugeben, die aus Verpflichtungen auf Grund
von Verpflichtungsermächtigungen entstehen werden, die in dem Haushaltsjahr eingegangen werden, für das der Haus-
haltsplan festsetzt wird, sondern auch den Betrag, der auf Grund von Verpflichtungen früherer Jahre die Ausgabenansätze
künftiger Jahre belasten wird. Die Übersicht wird sich danach aus zwei Gruppen von voraussichtlich fälligen Ausgaben
zusammensetzen: Aus Beträgen aus Verpflichtungen, die schon in früheren Jahren auf Grund von Ermächtigungen in den
Haushaltsplänen der vergangenen Jahre eingegangen wurden, sowie aus Beträgen aus einzugehenden Verpflichtungen auf
Grund der Ermächtigungen des Haushaltsplanes, dessen Anlage die Übersicht bildet. Das Muster sieht deshalb in der Vorspalte
die Angabe der Jahre vor, in denen die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen erteilt wurde. Hier sind das Haus-
haltsjahr und die vorausgegangenen Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungen eingegangen wurden, aus denen noch Aus-
gaben entstehen werden. In den folgenden Sp. 2 bis 6 sind die Ausgaben anzugeben, die in den einzelnen Jahren voraussicht-
lich fällig werden. Als erstes Jahr ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr in Sp. 2 einzusetzen. Die aus den Verpflichtungen
zu erwartenden Ausgaben sind entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip den Jahren zuzuteilen, in denen sie auch tat-
sächlich gezahlt werden müssen und damit den Haushalt belasten. Erwachsen die Ausgaben aus Verpflichtungen, die Rechts-
geschäfte mit Gleitklauseln oder anderen Absprachen, wie Preis- und Kostenänderungen, zulassen, dann müsste tunlichst der



Betrag eingesetzt werden, der nach dem Stand der Verhältnisse zum Zeitpunkt der Aufstellung der Übersicht als effektive
Ausgabebelastung zu erwarten ist; denn für die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen der Gemeinde kommt es darauf an zu
wissen, welche Vorausbelastungen bei den künftigen Haushalten unabweisbar sind.

Schrifttum: Steenbock „Verpflichtungsermächtigungen nach dem kommunalen Haushaltsrecht“, der gemeindehaushalt
1977 S. 169 ff.

5. Die Übersicht über die Schulden, Rücklagen und Bürgschaften (NRW)

Die Übersicht über die Schulden, Rücklagen und Bürgschaften muss den Stand zu Beginn und zum Ende des Haushalts-
jahres ersichtlich machen.

■ Die Übersicht über den Stand der Schulden soll erkennen lassen, welche Verpflichtungen aus aufgenommenen Kre-
diten einschließlich der inneren Darlehen die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den kommenden Jahren belasten
werden. Sie gibt allein noch keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Entscheidung, ob und in welchem Ausmaß die
Gemeinde sich weiter verschulden kann, d. h. wo die Verschuldungsgrenze liegt. Dazu gehört neben der Übersicht
über die noch bestehenden Verpflichtungen aus Krediten auch die Untersuchung, welche Mittel in den einzelnen Jah-
ren voraussichtlich aus der laufenden Haushaltswirtschaft erübrigt werden können, um vermögenswirksame Leistun-
gen zu erbringen, und welche Kredite aufgenommen werden können, ohne dass die Belastbarkeit des Haushalts durch
die Folgekosten in Gefahr gerät (Anlage 2). Kassenkredite sind nicht in die Übersicht zu übernehmen.

■ Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen soll erkennen lassen, welchen Stand die Rücklagen zu
Beginn des dem Haushaltsjahr vorausgehenden Jahres hatten und mit welchem Stand auf Grund der Veränderungen
voraussichtlich gerechnet werden kann (Anlage 3).

■ Die Übersicht über die Bürgschaften (NRW) soll das aus den potentiellen Inanspruchnahmen resultierende Gesamtrisiko
deutlich machen.

6. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm

Neben dem Finanzplan ist auch das ihm zugrundeliegende Investitionsprogramm dem Haushaltsplan als Anlage bei-
zufügen. Der Finanzplan ist dem Rat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Soweit die Beschlussfas-
sung des Rates erforderlich ist, ist dieser Beschluss des Rates unabhängig von der Beschlussfassung über den Haushaltsplan.
Da das Investitionsprogramm die Grundlage für Finanzplanung bildet, der Finanzplan dem Rat spätestens mit dem Entwurf der
Haushaltssatzung vorzulegen ist, sollte der Beschluss über das Investitionsprogramm der Vorlage des Entwurfs des Haushalts-
plans möglichst zeitlich vorangehen (Anlagen 4 und 5).

Zum Finanzplan und Investitionsprogramm siehe Wegbeschreibung Fi 16.

7. Der Wirtschaftsplan

Eigenbetriebe, die außerhalb des Haushaltsplanes der Gemeinde nach kaufmännischen Grundsätzen als Sondervermögen
geführt werden, stellen vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Dieser besteht aus dem

■ Erfolgsplan und dem

■ Vermögensplan.

Einzelheiten hierzu siehe unter Wegbeschreibungen KB 5: „Der gemeindliche Eigenbetrieb“.

Schrifttum: Schraffer „Der kommunale Eigenbetrieb“ (1993) und Zeiß Bolsenkötter/Dau/Kirkerup/Surmann „Das Recht der
gemeindlichen Eigenbetriebe“ (4. Auflage) jeweils mwN.

Anmerkung: Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan nur dann als Anlage beizufügen, wenn die Gemeinde einen Eigen-
betrieb gegründet hat und auch tatsächlich betreibt.

8. Jahresabschlüsse, Lageberichte und Berichte über Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Bei Eigengesellschaften wird eine Bindung an das kommunale Wirtschaftsrecht in ihren wesentlichen Teilen aufgegeben.
Die Gemeinde bedient sich dabei der Form einer Kapitalgesellschaft (z. B. AG oder GmbH) zur Durchführung ihrer unterneh-
merischen Tätigkeit im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung. In diesen Fällen ist die Gemeinde alleiniger Eigentümer des Unter-
nehmens. Sie kann sich aber auch ihrer wirtschaftlichen Aufgabe dadurch annehmen, dass sie sich an einem Unternehmen,
das solche Aufgaben durchführt, beteiligt.

Um aber auch diese, zum Teil recht erheblichen Finanzvorgänge dem Rat und der Öffentlichkeit sichtbar zu machen und einen
Gesamtüberblick über das finanzwirtschaftliche Engagement der Gemeinde sicherzustellen, schreiben die Gemeindeordnun-
gen bzw. Gemeindehaushaltsverordnungen einiger Länder vor, dass dem Haushaltsplan als Anlagen die Wirtschaftspläne und
neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen sind.

9. Budgetübersicht

Durch die Novellierung der GemHVO-NRW zum 1.1.2000 und der GemHVO-RhPf zum 1.1.2002 wird nunmehr auch eine
Budgetierung ermöglicht. D.h., die kommunalen Gebietskörperschaften haben die Möglichkeit darüber zu entscheiden, ob
sie ihre gesamte Haushaltswirtschaft budgetorientiert führen (flächendeckende Budgetierung), nur Teilbereiche budgetieren
(z.B. Feuerwehr, Schulen, Kindergärten) oder nicht budgetieren.



Macht die kommunale Gebietskörperschaft von der Budgetierung Gebrauch, ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die
gebildeten Budgets mit einer Benennung der den einzelnen Budgets zugeordneten Abschnitte, Unterabschnitte und gegebe-
nenfalls Haushaltsstellen beizufügen. Ein verbindliches Muster gibt es hierzu nicht.

Anlage 1

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-RhPf



Anlage 2

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-RhPf

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand 1) der Schulden

(ohne Kassenkredite)
– in 1000 €uro –

Art Stand Voraussichtlicher
zu Beginn des Stand zu Beginn des
Vorjahres 1) Haushaltsjahres 1)

1. Schulden aus Krediten von

1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

1.2 Land

1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

1.4 Zweckverbände und dergleichen

1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich

1.6 Kommunale Sonderrechnungen

1.7 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen

1.8 Private Unternehmen

1.9 Übrige Bereiche

                                                                                            Summe

2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen

2.1 Leasing

2.2 Restkaufpreise

2.3 Sonstige

Nachrichtlich

3 Innere Darlehen

3.1 aus Sonderrücklagen

3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung

4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 2)

4.1 aus Krediten

4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommen (§ 103 Abs. 6 GemO) 3)

________________________

1) Soll-Bestände. Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
2) Wenn vorhanden trennen nach Stadtwerke, Krankenhaus und sonstigen Sondervermögen.
3) Einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus Sonderfinanzierungen wie Leasing-Verträgen.



Anlage 3

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-RhPf













Das vorliegende Faltblatt ist Teil einer Loseblattsammlung, die laufend ergänzt wird. Die systematische Übersicht und weitere Faltblätter erhalten Sie auf Anfrage.
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